
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Stephan Brandner und der Fraktion
der AfD
– Drucksache 19/24345 –

Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, 
Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ – Stand: 30. Juni 2020

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Mit der Kleinen Anfrage „Das Bundesprogramm ,Demokratie leben! Aktiv 
gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeitʻ“ (Bundestags-
drucksache 19/744) wurde eine Vielzahl an Details über das Bundesprogramm 
„Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschen-
feindlichkeit“ sowie über damit im Zusammenhang stehende Umstände er-
fragt. Mit dieser Kleinen Anfrage sollen nun die bereits vorliegenden Daten 
aktualisiert werden.

1. Wie hat sich die jährlich zur Verfügung stehende Fördersumme innerhalb
des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ seit dem 1. Januar 2018 bis
zum 30. Juni 2020 entwickelt, und in welcher Höhe wurden Fördergelder
seitdem ausgereicht (bitte nach Jahresscheiben aufschlüsseln)?

Für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) standen und stehen im Jahr 
2018 insgesamt 120,5 Millionen Euro, im Jahr 2019 insgesamt 115,5 Millionen 
Euro und im Jahr 2020 insgesamt 115,5 Millionen Euro zur Verfügung.
Im Haushaltsjahr 2018 sind davon 107.259.745,48 Euro und im Haushalts-
jahr 2019 insgesamt 111.315.107,02 Euro abgeflossen. Im laufenden Haus-
haltsjahr 2020 sind zum genannten Stichtag (30. Juni 2020) insgesamt 
112.798.493,69 Euro zur Verfügung gestellt worden.

2. Welche Städte, Gemeinden und Landkreise wurden seit dem 1. Januar
2018 bis zum 30. Juni 2020 durch das Bundesprogramm jährlich jeweils
in welcher Höhe im Rahmen der Partnerschaften für Demokratie geför-
dert (bitte nach Bundesländern und Jahresscheiben aufschlüsseln)?

Die gewünschten Angaben zu den geförderten Partnerschaften für Demokratie 
und deren Fördersummen sind auf der Website des Bundesprogramms „Demo-
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kratie leben!“ öffentlich zugänglich. Die Angaben für die Haushaltsjahre 2018 
und 2019 finden sich im Anhang des ausführlichen Abschlussberichts für die 
erste Förderperiode des Bundesprogramms (2015 bis 2019) unter https://ww
w.demokratie-leben.de/das-programm/foerderperiode-2015-2019. Die aktuell
geförderten Partnerschaften für Demokratie inkl. der Fördersummen sind in ei-
ner Projektübersicht unter https://www.demokratie-leben.de/projekte-expertise/
projekte-finden abrufbar.

3. Bei welchen Trägern war zum Stichtag 30. Juni 2020 in allen teilneh-
menden Kommunen jeweils die Koordinierungs- und Fachstelle einge-
richtet (bitte einzeln und nach Bundesländern aufschlüsseln)?

Auf die Anlage wird verwiesen.

4. In welcher Höhe wurden den Kommunen für ihre „Partnerschaft für De-
mokratie“ im Rahmen der Gesamtförderung seit dem 1. Januar 2018 bis
zum 30. Juni 2020 jeweils Mittel für Maßnahmen zur Partizipation, Ver-
netzung und Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt (bitte nach Bun-
desländern und Jahresscheiben aufschlüsseln)?

Unabhängig vom jeweiligen Land sind allen Kommunen für ihre im Bundes-
programm „Demokratie leben!“ geförderte Partnerschaft für Demokratie fol-
gende Bundesmittel für Maßnahmen zur Partizipation, Vernetzung, und Öffent-
lichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt worden:

Jahr Verwendungszweck Höhe der Mittel

2018
Ausgaben für Partizipation,
Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit
und Coaching

max. 10.000 Euro

2019
Ausgaben für Partizipation,
Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit
und Coaching

max. 10.000 Euro

2020

Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, 
Partizipation, Vernetzung und Coaching 
sowie zur Erstellung einer Situations- 
und Ressourcenanalyse

min. 5.000 Euro bei
maximaler Fördersumme

(125.000 Euro Bundesmittel)

5. In welcher Höhe wurden seit dem 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2020
jeweils die Jugendforen durch Mittel des Bundes gefördert (bitte einzeln
und nach Jahresscheiben aufschlüsseln)?

Jeder einzelnen im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ geförderten Partner-
schaft für Demokratie sind folgende Bundesmittel für die Förderung der Ju-
gendforen durch den Jugendfonds zur Verfügung gestellt worden:

Jahr Verwendungszweck Höhe der Mittel

2018 Jugendfonds

min. 5.000 Euro im ersten Förderjahr,
min. 6.000 Euro im zweiten und dritten
Förderjahr,
min. 7.000 Euro ab dem vierten Förderjahr
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Jahr Verwendungszweck Höhe der Mittel

2019 Jugendfonds

min. 5.000 Euro im ersten Förderjahr,
min. 6.000 Euro im zweiten und dritten
Förderjahr,
min. 7.000 Euro ab dem vierten Förderjahr

2020 Jugendfonds min. 10.000 Euro bei max. Fördersumme 
(125.000 Euro Bundesmittel)

6. In welcher Höhe wurden seit dem 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2020
die Landesdemokratiezentren jährlich mit jeweils welchem Zweck geför-
dert (bitte nach Jahresscheiben aufschlüsseln)?

Die Arbeit der 16 Landes-Demokratiezentren wurde im Haushaltsjahr 2018 mit 
17.437.007,98 Euro, im Haushaltsjahr 2019 mit 19.032.967,24 Euro und im 
Haushaltsjahr 2020 mit 19.375.123,30 Euro gefördert.
Die Landes-Demokratiezentren als Einrichtung auf Landesebene wirken vor al-
lem auf eine Stärkung der demokratischen Kultur in dem jeweiligen Bundes-
land und damit in der Gesellschaft hin. Ziel ist die Etablierung von Landes-
Demokratiezentren als Ansprechpartner insbesondere für die Akteurinnen und 
Akteure im Programm „Demokratie leben!“ und die Ausgestaltung einer nach-
haltigen Beratungs-, Informations- und Vernetzungsstruktur auf Landesebene.
Dabei ist die Bündelung und Vernetzung überregionaler und regionaler sowie 
lokaler Maßnahmen der Demokratieförderung, Prävention und Intervention 
(insbesondere der Beratung) im Gegenstandsbereich des Programms auf der 
Ebene des jeweiligen Landes als Schwerpunkt der Arbeit anzusehen.

7. Welche von den mehr als 500 durch das Bundesprogramm geförderten
Projekten (https://www.demokratie-leben.de/projekte-expertise) erhielten
seit dem 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2020 zu welchem Zweck und in
welcher Höhe Fördermittel von der Bundesregierung (bitte einzeln nach
Jahresscheiben aufschlüsseln)?

Welche Gründe gab es jeweils für die Auswahl der einzelnen Fördermit-
telempfänger?

8. In welcher Höhe wurden jeweils welche Modellprojekte im Bereich aus-
gewählter Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit seit
dem 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2020 jährlich unterstützt, und wel-
chen Bereichen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit widmen
sich diese jeweils (bitte nach Jahresscheiben aufschlüsseln)?

Welche Gründe gab es jeweils für die Auswahl der Projekte?

9. Welche Modellprojekte im Bereich Antidiskriminierung und Frühpräven-
tion im Vorschulalter werden durch das Bundesprogramm seit dem 1. Ja-
nuar 2018 bis zum 30. Juni 2020 jährlich in welcher Höhe gefördert (bit-
te nach Jahresscheiben aufschlüsseln)?

Welche Gründe gab es jeweils für die Auswahl der Projekte?
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10. Welche Modellprojekte, die in der Arbeit gegen Rechtsextremismus, Ge-
walt und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit die besonderen Struk-
turen und Rahmenbedingungen im ländlichen, strukturschwachen Raum
in den Fokus nehmen, wurden durch das Bundesprogramm seit dem
1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2020 jährlich in welcher Höhe gefördert
(bitte nach Jahresscheiben aufschlüsseln)?

Welche Gründe gab es jeweils für die Auswahl der Projekte?

Die Fragen 7 bis 10 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Modellprojekte werden im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie le-
ben!“ grundsätzlich im Rahmen von öffentlichen Interessenbekundungsverfah-
ren zur Förderung ausgewählt. Alle fristgerecht eingereichten Interessenbekun-
dungen werden auf Grundlage der in den jeweiligen Förderaufrufen bekanntge-
gebenen Kriterien geprüft und bewertet. Die Projektauswahl erfolgt im Rahmen 
eines Auswahlverfahrens, an dem auch externe Gutachterinnen und Gutachter 
aus Wissenschaft und Praxis beteiligt sind. Das BMFSFJ entscheidet auf Basis 
des Prüfungsergebnisses über eine Förderung.
Die gewünschten Angaben zu den geförderten Projekten und deren Fördersum-
men sind auf der Website des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ öffent-
lich zugänglich. Die Angaben für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 finden sich 
im Anhang des ausführlichen Abschlussberichts für die erste Förderperiode des 
Bundesprogramms (2015 bis 2019) unter https://www.demokratie-leben.de/da
s-programm/foerderperiode-2015-2019, die aktuell geförderten Projekte inkl.
der Fördersummen sind in einer Projektübersicht unter https://www.demokrati
e-leben.de/projekte-expertise/projekte-finden abrufbar.
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